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Mitteilung der Geschäftsleitung.
1. Delegiertenversammlung: Sonntag, den 30.Januar in Zug. Voranzeige: Anträge der

Sektionen und Einzelmitglieder sind laut den Verbandsstatuten, Art. 24, einen Monat vor der

Delegiertenversanimlung der Geschäftsleitung schriftlich zu übermitteln. Zu spät eingegangene

Anträge können nicht behandelt werden.
2. Noch ausstehende Beiträge der Verbandssektionen an die Verbandskasse sowie

Bücherrechnungen sind nun umgehend zu begleichen, da der Kassaabschluss vor der Türe steht.
3. Es werden immer noch einige säumige Sektionen verzeichnet, welche den Tätigkeitsbericht

ihrer Sektion nicht eingesandt haben. Vergessen wir nicht, dass nur einträchtige
Zusammenarbeit gestattet, das gesteckte Ziei zu erreichen! Wir appellieren daher an die
Vorstände der betreffenden Sektionen und erwarten sofortige Zustellung (letzter Termin ist der
20. Dezember 1943). Säumige Sektionen werden an der Delegiertenversammlung bekanntgegeben.

4. Noch nicht an die Wissenschaftliche Kommission gemeldete Pilzvergiftungsfälle sind

noch zu melden an Herrn Dr. med. A. Aider, Bahnhofstrasse, St. Gallen.
5. Die Vereinspräsidenten sind ersucht, der Geschäftsleitung die Namen der im zu Ende

gehenden Jahre verstorbenen Mitglieder bekanntzugeben.

Wir verdanken Ihre Mitarbeit! Die Geschäftsleitung.

(Fortsetzung.)

VI. Die chemischen Reaktionen. Man

benutzt zum Färben sowohl der Substanz als

namentlich der Hymenialzellen folgende
Chemikalien :

1. 10%-Lösung von Eisenvitriol FeS04.
2. Karbolwasser (2%-Phenollösung). Dieses

Russula.
Von HANS WALTY, Lenzburg.

färbt 7?. olivacea intensiv lilaweinrot bis

purpur, und zwar nur diese Art, sonst färbt
Karbolwasser alle Täublinge schokoladebraun.

Dieses Reagens ist deshalb ein

sicheres Mittel, um R. olivacea festzustellen.
3. Phenolanilin.
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